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§ 23 ErbStG
 ErbStG - Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz 1955

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

(1) In den Fällen des § 22 kann das Finanzamt von den zur Anmeldung Verp ichteten innerhalb einer von ihm zu

bestimmenden Frist die Abgabe einer Erklärung verlangen. Die Frist muß mindestens einen Monat betragen.

(2) Die Erklärung hat ein Verzeichnis der zum Nachlaß gehörenden Gegenstände und die sonstigen für die Feststellung

des Gegenstandes und des Wertes des Erwerbes erforderlichen Angaben nach näherer Bestimmung des

Bundesministeriums für Finanzen zu enthalten.

In Kraft seit 15.07.1955 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/erbstg/paragraf/22
file:///

	§ 23 ErbStG
	ErbStG - Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz 1955


